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Amtlicher Theil.
A. Belanntmachungen des Königlichen Landraths.

Nr. 150. Oels, den 1. April 1896.
Sonntag, den 19. April cr., Mittags von 12 bis

2 Uhr, wird der Augenarzt Herr Dr. Wolfsbera aus
Breslau in den Schulräumeu im ehem. Loser’schen
Gebäude, Zeughausstraße Nr. 8 zu aus, arme Augen-
iranle und Blinde unentgeltlich untersuchen und mit
ärztlichem Rathe versehen.

Jndem ich den Kreisbewohnern hiervon Kenntniß
gebe, fordere ich die Magisträte, Herren Guts- und Ge-
meinde-Vorsteher auf, dafür Sorge zu tragen, daß mög-
ggf} alle armen Augenlranlen zu dieser Untersuchung er-

einen.
Jch bemerke, daß sich unter den Blinden und Augen-

trauten häufig solche befinden, welche von den Ortsarmew
Verbänden unterhalten werden müssen, die aber durch
eine Operation oder sonstige entsprechende Behandlung doch
noch seh- und erwerbsfähig werden können, und daß es
daher nicht nur für die Kranken selbst, sondern auch für
die Armenverbände von höchster Wichtigkeit ist, daß den
vorhandenen Blinden und Augenlranken ärztlicher Rath
und Hilfe zu Theil wird.

Die Augenkranken, welche von Herrn Dr. Wolffberg
untersucht werden sollen, sind, mit einem Armuthsatteste
versehen, am genannten Tage hierher zu befördern.

Nr. 151. Oels, den 9. April 1896.
Auf Grund von Berathungem an denen ein Com-

missar des Ministeriums für Handel und Gewerbe ver-
schiedene Handwerker und sonstige Sachverständige theil-
genommen haben, hat das Direktorium der Preußischen
Central-Genossenschaftslasse ein Normalstatut für Credit-
genossenschaften der Handwerker und ein solches für
Verbandslassen von HandwerkeriGenossenschaften (§ 2
Ziffer U- des Gesetzes betreffend die Errichtung einer
Centralanstalt zur Förderung des genossenschaftlichen
Personalcredits, vom 31. Juli 1895, G. S. S. 310)
ausgearbeitet Je ein Exemplar fdieser beiden Statuten-
entwürfe liegt in meinem Amtslolale zur Einsicht aus.

Die Statuten »für neu zu gründende oder um-
zugestaltendeHandwerkerlreditgenossenschaftenundVerbands-
lassen müssen diesen Normalstatuten möglichst genau nach-
gebildet werden.

Nr. 152.

 

 

Dels, den 11. April 1896.
Die Schutzpockeu-Jmpfung pro 1896 betreffend. -

Nachstehend bringe ich die Termine, an welchen die
Etsmepfungen und Wieder-Jmpfungen im I. Jmpfbezirl  

des Kreises Oels werden zur Ausführung gebracht werden,
zur öffentlichen Kenntniß.

Die städtischen Polizei-Verwaltungen, Herren Guts-
und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich unter Hinweis
auf § 20 des Jmpfregulativs für den Regierungs-
bezirst Breslau, vom 24. Januar 1875 (außerordentliche
Beilage zu Nr. 9 des Amtsblattes der Königlichen
Regierung zu Breslau pro 1875) die Eltern resp.
Pflegeeltern der Jmpflinge rechtzeitig vorzuladen, und
ihnen dabei bemerkbar zu machen, daß nach § 14 des
Jmpfgesetzes vom 8. April 1874 Eltern, Pflegeeltern
und Vormünder, deren Kinder resp. Pflegebefohlenen
ohne gesetzlichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Auf-
forderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Nachschau
entzogen geblieben sind, mit Geldstrafe bis zu 50 Mark
oder mit Haft bis zu drei Tagen bestraft werden, und
daß nach § 22 des Jmpfregulativs die Vorgeladenen
pünktlich zu erscheinen haben.

Ferner mache ich auf die §§ 32, 33 und 34 des
Jmpfregulativs noch besonders aufmerksam, wonach:

a. die Gemeinde- und Gutsvorsteher, sowie die Polizei-
verwaltungen in den Städten bei Ordnungsstrafe verpflichtet
sind, den öffentlichen Jmpfs resp. RevisionssTerminen
persönlich beizuwohnen, in Behinderungsfällen aber für
geeignete Stellvertretung zu sorgen. (Kreisblatt-Verfügung
vom 12. Mai 1877, Kreisblatt Seite 94):

b. sie ebenso in diesem Termine eine des Schreibens
hinreichend kundige Person dem Jmpfarzt zur Seite zu
stellen und mit der Führung der Listen während des
Termins zu beauftragen haben ;

c. die Gemeinde- und Gutsvorsteher, sowie die Polizei-
Verwaltungen in den Städten, oder deren Stellvertreter
bei Ordnungsstrafe gehalten sind, diejenigen Eltern,
Pflegeeltern oder Vormünder, deren Kinder und Pflege-
befohlene ohne gesetzlichen Grund und trotz amtlicher
Aufforderung der Jmpsung und der ihr folgenden Nach-
schau entzogen geblieben sind, am Schlusse des Termins
sofort zu notiren und dem betreffenden Amtsvorsteher
ungesäumt zur Bestrafung anzuzeigen, auch daß dies
geschehen, in der Jmpfliste zu befcheinigen.

Die Jmpfungen resp. Wiederimpfungen im I. Jmpf-
bezirl werden durch den Königlichen Kreis-Physilus,
Herrn Sanitätsrath Dr. Sinfforst, zur Ausführung
gebracht werden.

 



Jmpfplan für das Jahr 1896 über die Jmpfnngen im Bezirk l.des Kreises Das.
    

   

Der Jmpfuug Der Revision
flRonat. g- g Jmpfstation. Lokal. Es find vorzustellen aus Monat g- am“
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A. Stadt-Bezirk
Mai 1 2 Oels altes Schützenhaus Die erste Hälfte der Erst-Jmpflingc und die Stadt- und Schloßbezirk Oels Mai 8 2 Uhr Nachm.

Nachm« Restanten früherer Jahre.
» » 4 dto. dto. Die Wieder-Jmpslinge: dto. » » 4 „ »

a. der höheren Töchterfchule,
b. der evangelischen Mädchenschule,
c. der Seminarschule.
 

         
 

 

    
 

        

» 4 2 bto. dto. Die zweite Hälfte der Erst-Jmpflinge. dto. » 11 2 » »,, ,, 4 dto. dto. Die Wieder-Jmpflinge: dto. » » 4 » »
a. der katholischen Schule,
b. des Ghmnasiums,
c. der evangelischen Knabenschule.

B. Land-Bezirk
Mai 6 1 Bohrau wie früher Erst- und Wieder-Jmpflinge. Bohrau, Raake, Schmarse Mai 13 1 Uhr Nachm-» » 2 Peuke · » » dto. Peuke n n 18/4 » »» » 272 thlgewtese „ „ bto. Langewiese und Stein » » 2‘/4 „ „„ » 3 Sibyllenort » » dto. Sibyllenort, Domatschine, Do- » ,, 3 „ „

brischau, Loifchwitz und Eich-
grund

» » 472 SUCMU „ „ dto. Sacrau » » 41/: „ „n » 53X4 Hundsfeld » „ dto. Stadt Hundsfeld und Domini- » » 5 » »
um Hundsfeld

» 15 1 Netfche » » dto. Netsche, Ludwigsdorf, Leuchten » 22 1 „ „„ „ 21/2 Klein-OR » » dto. K1.-Oels, Medlitz, Bühl-Ia Neu- ,, » 21-- ,, »
hof b.R., Süßwinkel, Pischkawe

» » 372 Kunekstkf » _., dto. Kunersdorf Klein-Peterwitz und » »
, · Schleibitz 374 » »» » 5 aro-Wetgefsnarf „ „ dto. Gr- u. K1.-Weigersdorf, Wild- » »

schütz, Mirkau, Dörndorf und » » 43/4 „ „
Görlitz «

.. 27 1 Spahlitz » » dto. Jahlitzy Rathe, Würtemberg Juni 3 1 „ „„ „ 2 Zesse1· » » dto. Zeisek „ » Is---I » »
» « 3 VUtWItz „ „ bto. - Pontwitz,Alt-Ellguthu.Eichenhof » » 21/2 „ »» » 41/2 tWMI » » dto. « Stronn und Gimmel » » 41/4 „ „„ „ 51/2 Korfchlttz » » dto. Korschritz und Schützendorf „ „ 51/; „ „

Juni 5 1 SEI_einv@IIgutb » » dto. « Kl.-Ellguth,Kaltvorwerk,Kritschens » 12 1 „ »» » 2 Vlelguth » » dto. Vielguth, Neu-Schmollen und » » 2 „ „
Neu-Ellguth

» » 3 Schmollen » » dto. Schmollen, Gr.-Ellguth, Crom- » » 3 „ „
„ ‚ pusch, Cronendorj Schwierse

» » 4Vs Groß-Zollmg » » dto. " Groß-Zöllnig und Sadewitz » ,, 4I-. » »» » 51/2 Allerhellkgen » ,, dto. Allerheili en,Buselwitz,Grütten- » » Zt/: „ „
L L berg, euhof b. W., Schmoll-

i schützL Wiesegrade —       

8
9
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Nr. 153. Oels, den 14. April 1896.
Es ist höheren Ortes angeregt worden, für die Gefangenen-Transporte auf der Eisenbahn regelmäßige laufende

GefangeneniTransportwagen einzuführen. Um für die weiteren Erwägungen die erforderlichen Unterlagen zu gewinnen,
sollen statistische Erhebungen nach dem-unten abgedruckten Muster angestellt werden«

Die städtifchen Polizeiverwaltungen und Herren Amtsvorsteher ersuche ich, mir die betr. Nachweisungen auf
die Zeit vom 1. April 1895 bis dahin 1896 bis spätestens zum 1 Mai er. einzureichen.

Jch verweife auf die dein Muster beigedruckten Anmerkungen, fpeeiell auf diejenige, wonach diejenigen Trans-
porte, deren Kosten aus Justizfonds erstattet worden, in die Nachweisung nicht mit aufzunehmen sind.

Zusammenstellung
der im Jahre 1895/96 stattgefundenen Transporte von Gefangenen und Jnhaftirten

auf preußischen Eifenbahnen.

 

 

 

 
        
 

— Von den in Spalte 2 aufgeführten Transports

Anzahls Von ben tranßporien Transporten entfallen: kosten

Verwaltungs- ber unter 2 auf

Bezirk. gefangenen: haben Tie Tsenbahn tEtetitifieer für für Be

enu ‘ «- G - T nss G - Trans-
(ßrobma, iranßporte auf eine Entfernung Iran}: C ra nun“ e merhmgen.

Armeecorps auf auf die Linie horte fangene pVVI von fan= im“
2e.) ber Eis b te teure. durch- gene teure

en ahn km schnitt· 2c. 2e.
überhaupt bis bis bis über lich

50 100 200 200 km M, M«

1 2 I 3 4 5 6 ‚7 8 9 f 10 | 11 12 13 14

Schlesien 600 350 150 75 25 BreslausOderberg 200 350 200 80

„ iKattoivitz 70 100 70 60

„ Hatt-stirbt 330 500 330 70            
 Hm e r t u n g e n: ,

1. Die Zusammenstellung hat den Zweck festzustellen, auf welchen Eisenbahnsirecken eine Beförderung von Gefangenen und
Jnhaftirten derartig regelmäßig und zahlreich stattfindet, daß die Einführun von regelmäßig laufenden Gefangenen-
transportwagen zur Einstellung in bestimmte Züge täglich oder an bestimmten agen, unter Wegfall bezw. Einschränkung
des Begleitpersonals für jeden einzelnen Transport, wünschenswerth erscheint.

2. Es sind alle Transporte und Ueberführunaeii von Gefangenen und Juhaftirtenzu berücksichtigen, also nicht nur die Ueber-
sührungen von Gefangenen in die Strafanstalten.

3. sier die Haiäptstrecken und solche Nebenstrecken sind aufzunehmen, die besonders häufig von Gefangenen- 2c. Transporteii
e a ren wer en.

4. Wo im Jahre 1895/98 bei einzelnen Eifenbahnstrecken außergewöhnliche Verhältnisse bezüglich ihrer Benupung durch derartigen
Transporte vorgelegen haben sollten, würde den Angaben ein früheres Etatsjahr zu Grunde zu legen und dies in Spalte 14
zu vermerkeii sein-

5. Um Doppelzählungen zu vermeiden, sind die Transporte stets nur von derjenigen Amtsstelle auszuführen, in deren Bezirk
die Transporte ihren Anfang genommen haben.

Diejenigen Transporte, deren Kosten aus Justizfonds erstattet worden sind, sind nicht mitzuzählen.
 

Nr. 154. » Orts, den 9. April 1896.
Betrifft die Beiträge zur Ruhegehaltskasfe

sur die Bolksschullehrer.
Jn der außerordentlichen Beilage zu Stück 14 des

Breslauer Regierungs-Amtsblattes ist der Vertheilungss
plan der Ruhegehaltslassenbeiträge für die Lehrer und
und Lehrerinnen pro 1896/97 zur Veröffentlichung gelangt.
Indem ich die Schulvorstände hierauf aufmerksam mache,
ersuche ich ergebenft, die Beiträge rechtzeitig einzuziehen
und an» die Königl. Kreistafse hierselbft abzusühren.

Die Herren Gemeinde-Vorsteher wollen hiervon den
Herren Schulvorständen durch Vorlage dieser Kreisblatti
nummer und der oben erwähnten AmtsblattsBeilage sofort
Kenntniß geben.

Nr. 155. Oele, Den 14. April 1896.
Die Ergebnisse der Fleifchschau betr.
Unter Abänderung meiner KreisblattsBetanntmachung

voni 3. Junuar 1893 (Seite 2) erfuche ich die städtischen
Polizeibehörden und Herren Amtsvorfteher des Kreises

 

 

ergebenft, in Zukunft die Nachweisungen über dasErgebniß
der Untersuchungen des Fleisches auf Trichinen und Finnen
halt-jährlich und zwar bis zum 1. Juli und 1. Januar
d. J., jedesmal für das verflossene Halbjahr unter Be-
nutzung des bisher vorgeschriebenen Formulars gefälligst
einzureichen. Die Nachweisung ist für gewöhnlich ohne
Begleitbericht einzusendenz nur bei erheblichen Vor-
kommnissen z. B. zahlreichen Erkrankungen von Menschen
in Folge Genusses trichinöfen Fleisches sehe ich einem gefl.
Berichte entgegen-

Nr. 156. Oels, den 16. April 1896.
Aus einem Reslript des Herrn Ministers der geist-

lichen ie. Angelegenheiten, des Herrn Justiz- Ministers
und des Herrn Ministers des Innern vom 12. Februar er.
bringe ich Folgendes zur Kenntniß der Ortspolizeibehörden
des Kreises:

Die unter Aufsicht der Lehrer mit oder ohne Musik-
begleitung in Ortschaften oder auf öffentlichen» Straßen
stattfindenden Schüleraufzüge find dann als öffentliche

 



Aufzüge im Sinne des § 10 der Verordnung über die
Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung ge-
fährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Ver-
einigungsrechtes vom 11. März 1850 (G. S. S. 277)
anzusehen, wenn sie aus außerordentlicher, nicht lediglich
in Erfüllung der Schulpflicht und innerhalb der geordneten
Einrichtungen der Schulanstalt liegenden Veranlassung und
nicht auf Anordnung der Schulaussichtsbehörden erfolgen.

Von öffentlichen Schüleraufzügen, welche hiernach der
vorgängigen polizeilichen Genehmigung nicht bedürfen, ist
in solchen Fällen, wo es sich um größere Veranstaltungen
handelt, der Ortspolizei vorher Kenntniß zu geben, damit
zur Vermeidung etwaiger Verkehrsstörungen rechtzeitig die
kezforderlichen polizeilichen Maßregeln getroffen werden

unen.

Nr. 157.
 

Oels, den 14. April 1896.

Die Schafräude betreffend.
Die Herren Amtsvorsteher und die städtischen Polizei-

verwaltungen ersuche ich, mir von jedem Auftreten der
Scäafräude in ihren Bezirken sofort Kenntniß geben zu
m0 en.

Nr. 158. Oels, den 14. April 1896.
Jn den letzten Jahren sind mehrfach Turmhelme von

im Neu- oder Umbau begriffenen Kirchen durch Winddruck
beschädigt oder zerstört worden. Die städtischen Polizei-
Verwaltungen und Herren Amtsvorsteher ersuche ich, ge-
fälligst dafür Sorge zu tragen, daß den Baugesuchen zum
Umbau oder Neubau von Thürmen eine statische Be-
rechnung, in welcher die Standfähigkeit der Thurmhelme
egen Winddruck nachzuweisen ist, beigefügt und bei der
erechnung von Helmen in Holz- und Eiseneonstruktion

derjenige Zustand des Helmes vorausgesetzt werde, in
welchem er sich nach Herstellung der Lattung oder
Schalung vor der Aufbringung der Deckung befindet.

Nr. 159. Oels, den 14. April 1896.
Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts

vom 12. November v. Js. (abgedruckt im Preußischen
Verwaltungsblatt 1895/96 S. 247) sind die Vorschriften
über Beobachtung der Polizeistunde auf nicht geschlossene
Vereinsversammlungen anzuwenden, gleichgültig, ob die
Vereine politische Vereine sind oder nicht.

Nr. 160. Oels, den 10. April 1896.
Nach früheren Verfügungen des Herrn Justizministers

haben die Amtsanwälte, wenn eine Polizeibehörde in
Folge eines Antrages auf gerichtliche Entscheidung gegen
eine ihrerseits erlassene polizeiliche Strafverfügung die
Alten eingereicht hat, dieser Polizeibehörde nach Eintritt
der Rechtskraft über den Ausfall der Sache Mittheilung
zu machen, auch haben die Amtsanwälte nach Eintritt
der Rechtskraft des Urtheils derjenigen Polizeibehörde,
welche die dem gerichtlichen Strafverfahren vorausgegangene
Strafversügung erlassen hatte, Abschrift der Urtheilsformel
mitzutheilen.

Wenn auch in der Regel die Mittheilung der Urtheilss
formel genügt, so hat der Herr Minister doch angeordnet,
daß in Fällen, in welchen die gerichtliche Entscheidung
von grundsätzlicher Bedeutung für die Polizeibehörde in
Bezug aus die fernere Handhabung des Strafversügungs-
rechtes sein kann, ein kurzer Vermerk über die wesentlichen
Gründe der Entscheidung hinzuzufügen ist.

 

 

  

70

Nr. 161. Berlin, den 20. März 1896.
Aus den auf bie Rundverfügung vom 26." Juni v. J-

Mgsdzogsfbäesst erstatteten Berichten haben mir er-

fehen, daß die polizeiliche Ueberwachung der sogenannten
Ziehkinder in fast allen Landestheilen durch Polizei-
verordnungen geregelt ist, die als Altersgrenze für die Ueber-
wachung den Abschluß des sechsten Lebensjahres festsetzen.
Nach wiederholter Erwägung vermögen wir, in Ueber-
einstimmung mit der in der Mehrzahl der Berichte ver-
tretenen Auffassung, ein Bedürfniß, die Altersgrenze
weiter hinaufzusetzen, nicht anzuerkennen und bestimmen
deshalb hiermit, daß es bei jenen Vorschriften zu be-»
wenden hat.

Mit der Vollendung des sechsten Lebensjahres pflegt
der Schulbesuch zu beginnen und von diesem Zeitpunkte
ab werden an Stelle der Polizei die Lehrer die Ueber-
wachung der Ziehkinder auszuüben haben. Jst das Kind
körperlich oder geistig verwahrlost, so kann das den
Lehrern bei einiger Aufmerksamkeit nicht verborgen bleiben,
und diese find alsdann verpflichtet, sich die Abstellung
des Uebelstandes angelegen sein zu lassen. Sollten sie
hierzu nicht selbst im Stande fein, oder sollte ihre
persönliche Einwirkung auf die Pflegeeltern zu keinem Er-
folge führen, so haben sie die Vernachlässigung dem Vor-
munde, dem Waisenrathe oder der Polizeibehörde an-»
zuzeigen, damit von dort aus Abhilfe geschafft werde.
Uebrigens werden in der Regel Vormiinder und Waisen-
räthe schon aus eigenem Antriebe den schulpflichtigen Zieh-
kindern erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden und sie vor Ver-
nachlässigungen wirksam zu schützen suchen.

Dagegen werden allerdings diejenigen Kinder einer
weiteren unmittelbaren Fürsorge von Seiten der Polizei
bedürfen, welche noch nach vollendetem sechsten Lebens-
jahre wegen körperlicher oder geistiger Mängel vom Schul-
besuche befreit sind und mithin, falls die polizeiliche Ueber-
wachung mit diesem Zeitpunkte aufhören sollte, dann einer
behördlichen Aufsicht überhaupt entbehren würden.

Euer Hochwohlgeboren ersuchen wir daher ergebenst,
die Polizeiverwaltungen ihres Bezirks gesälligst anzuweisen
diesen Kindern ihre Aufmerksamkeit so lange zuzuwenden,
bis durch die Aufnahme in die Schule oder durch ander-
weite Umstände die polizeiliche Ueberwachung entbehrlich
wird.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts-
und MedizinalsAngelegenheiten.

Jm Auftrage
gez. Bartsch.

Der Minister des Innern.
Jm Auftrage
gez. Haase.

An den Königlichen Regierungs-Präsidenten Herrn
Dr. von Heydebrand und der Lasa, Hochwohlgeboren
zu Breslau. M. d. g.A. M. 2947. —— M. d. J. II. 2852.

Oels, den 14. April 1896.
Vorstehendes Rescript bringe ich hierdurch zur Kennniß

der städtischen Polizeiverwaltungen und der Herren Amts-
vorsteher des Kreises.

Nr. 162. Qels, den '14. April 1896.
Der »Centralvorstand des Bergischen Vereins für

Gemeinwohl« zu Barmen hat eine von dem Regierungs-
rath v. Krüger in Düsseldorf verfaßte Brochüre unter
dem Titel »Vorschristen über die Sonntagsruhe, in gemein-
verständlicher Form zusammenaestellt«, herausaeaeben. Die

Nebst zwei Beilagm

 

 



1. Beilage zu Nr. 17 des Oelser Kreisblattes.
Brofchüre enthält eine übersichtliche, gedrängte Darstellung | ftattfinbenben Zucht- und Zugviehmarktesweine Verloofung
der wichtigeren, für weitere Kreife bedeutsamen Be-
stimmungen über die gewerbliche Sonntagsruhe, einfchließs
lich der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.

Die Brochüre ist bei Fr. Könler in Elberfeld käuflich.

Nr. 163. Oels, den 31. März 1896.
Dem Vorstande der landwirthfchaftlichen Vereine im

Kreife Habelfchwerdt ist Seitens des Herrn Ober-Präsidenten
der Provinz Schlesien die Genehmigung ertheilt worden,
bei Gelegenheit des im nächsten Jahre in Habelfchwerdt

 

 

von Zuchtvieh, landwirthfchaftlichen Maschinen und
Geräthen, Wirthfchaftserzeugnisfen, Garten-, Haus- und
Wirthfchaftsgeräthen zu veranstalten.

Es können bis 6000 Loofe ä 1 Mark innerhalb
der Kreise Habelfchwerdt, Glatz, Neurode, Frankenstein
und Münsterberg sowie bei den Mitgliedern der fchlefifchen
landwirthschaftlichen Vereine ausgegeben werden. Mit dem
Vertriebe der Loofe kann bereits Anfang November d. J.
begonnen werden.

Der Königliche Landrath.
Graf Kospoth.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Schwierfe, den 15. April 1896.

Warnungl
Auf dem Jagdgelände von Groß-Ellguth ift Gift

zur Vertilgung von Raubzeug gelegt.
Der Amtsvorfteher.
von der Bersvordt.
 

Kaltvorwerl, den 12. April 1896.
Unter den Schweinebeftänden des Gutsbesitzers

August Abend in Klein-Ellguth ist die Rothlauffeuche
ausgebrochen. Die Stallfperre ift angeordnet.

Der Amtsvorfteher.

Breslau, 9. April 1896.

Neue 5länftagentur.
Jn dem gegenwärtig zum Landbeftellbezirl des Post-

amts in Bernftadt (Schlesien) gehörigen Orte Kraschen
wird am 16. April eine Postagentur mit der Bezeichnung
»Krafcheu (Kreis Orts) eingerichtet. Die neue Post-
anftalt wird mit dem Poftamte Vernftadt durch Boten-
poften in Verbindung gefetzt, welche an Werktagen zwei-
mal, an Sonn- und Feiertagen einmal in jeder Richtung
verkehren. Zum Landbeftellbezirl der Postagentur in
Krafchen gehören die Ortschaften Johnsthal, Laubsky
und Sabiok.

Der Kaiserliche Ober-Postdireltor.
H u b e r t.

 

  

Tratehnen, den 28. März 1896.

Auktions-Anzeige.
Mittwoch, den 6. Mai d. Js., von 9 Uhr Vormittags

ab, sollen hierfelbft ungefähr 80 Gestütpferde, bestehend
aus Mutterftuten (meiftens bedeckt), Fohlen und 4jährigen
Hengsten, Wallachen und Stuten, meiftbietend gegen Baar-
zahlung verkauft werden.

Sämmtliche 4jährigen und älteren Pferde find mehr oder
weniger geritten. Die zum Verkauf kommenden gerittenen
Pferde werden am 4. unb ö. Mai von 7 bis 10 Uhr
Vormittags unter dem Reiter, sowie sämmtliche an dem-
selben Tagen von 4 bis 6 Uhr auf Wunsch an der Hand
gezeigt.

Listen über die zur Aultion gelangenden Pferde
werden am 20. April zum Versandt 2c. fertig gestellt fein
und auf Anfuchen zugefchickt werden.  

Für Perfonenbeförderung zu den bezüglichen Zügen
f vom und zum Bahnhof Tratehnen wird am 4., 5. und
6. Mai geforgt fein.

Der Laudftallmeifter.
von Oettingen.

Breslau, den 6. April 1896.
Zur Erleichterung des Befuchs der vom 1. Mai

d. J. ab in Berlin stattfindenden Gewerbeausftellung
werden auf den Stationen der Preußifchen Staatsbahnen
Sonder-Rückfahrkarten nach Berlin zu ermäßigten Preier
ausgegeben. Die Ausgabe der SonderiRückfahrlarten
erfolgt während der Dauer der Ausftellung in den
Direktionsbezirken Breslau und Kattowitz an jedem Mitt-
woch und Sonnabend mit Ausnahme der nachstehend be-
zeichneten Tage: 23. Mai, 17. unb 20. Juni, 4. und
15. Juli. Außerdem bleibt der Ausschluß weiterer Tage
während der Manöverzeit vorbehalten. Es werden
2 Sorten SondersRückfahrlarten ausgegeben, die eine mit
Gültigkeit für alle Züge, die andere Sorte „gültig für
Perionenzüge«. Die Gültigkeitsdauer der Sonder-Rück-
fahrtarten beträgt 10 Tage, einschließlich des Löfungs-
tages. Die Rückfahrt muß spätestens am letzten Tage
der Gültigkeitsdauer bis um 12 Uhr Mitternacht angetreten
werden und darf nach Ablauf diefes Tages nicht mehr
unterbrochen werden. Fahrtunterbrechung ist einmal auf
der Rückreife gegen Befcheinigung des Stationsbeamten ge-
stattet. Auf der Hinreife nach Berlin ift Fahrtunters
brechung ausgeschlossen Findet eine folche dennoch ftatt,
fo verliert die Fahrlarte sowohl für die Weiterreife als
auch für die Rückfahrt ihre Gültigkeit. Kinder vom
vollendeten vierten bis zum vollendeten zehnten Lebens-
jahre, fowie jüngere Kinder, für welche ein befonderer
Platz beansprucht wird, werden zur Hälfte des Fahrpreifes
für Erwachsene befördert. Auf eine Sonder-Rüclfahrlarte
zum vollen Preife werden 25 kg, auf eine folche zum
halben Preife (Kinderfahrkarte) 12 kg Freigepäcl gewährt.

 

 

Breslau, den 8. April 1896.
Zur Erleichterung des Besuches des Breslauer

Mafchinenmarktes werden am 7., 8. und 9. Mai d. J«
Rückfahrkarten nach Breslau mit dreitägiger Gültigkeitsdauer
11. und III. Klasse zum einfachen Perfonenzugsfahrpreife
auf allen mit Breslau im direkten Perfonenvertehr
stehenden Stationen der Direktionsbezirle Breslau, Kattowitz



unb Posen und auf den Stationen der dem Direktions-
bezirk Stettin angehörigen Strecke Rothenburg a.-O.——
Glogau zur Ausgabe gelangen. Zur Hinfahrt dürfen
nur die auf den Ausgabestationen Vormittags bis ein-
schließlich 12 Uhr Mittags abgehenden Personenziige be-
nutzt werden. Die Rücksahrt kann innerhalb der genannten
Gültigkeitsdauer mit jedem fahrplanmäßigen Personenzuge
erfolgen. Die Benutzung von Schnellzügen mit diesen
Rückfahrkarten ist auf Hin- und Rückfahrt unbedingt, auch
gegen Lösung von Zuschlagtarten, ausgeschlossen. Gepäck-
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freigewicht wird nicht gewährt. Fahrtunterbrechung darf
auf Grund dieser Fahrtarten weder auf der Hin- noch
aus der Rückreise erfolgen. Bei der Beförderung von
Kindern, sowie bei dem Uebergange aus der III. in bie
II. Wagenklasse finden die Bestimmungen des gewöhnlichen
Verkehrs Anwendung. Die (Ermäßigung erstreckt sich nur
auf diejenigen Stationsverbindungen, in welchen sich der
Verkehr allein über Staatsbahnstrecken bewegt.
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Bekanntsmachung ___
Während des Umbaues des Rathhauses befinden sich die Ge-

schäftsräume der städtischen Verwaltung einschlieleich der Stadt-
haupt-, sowie der städtischen Sparkasse von Mittwoch, den 8. April er.,
ab bis auf Weiteres im Erdgeschofz des der HospitalsStiftung ge-
hörigen Grundstücks Nachodstrasze Nr. 26 (bisher Amtsgericht).

Oels, den 29. März 1896. Der magil’tttü.

Generalversammlung
der Vereins zur Fürsorge für knilaiseue Gesang-ne Zu 9m

' auf den 30. April 1896. Nachmittags 5 Uhr,
zu welcher die Vereinsmitglieder hiermit in das Gerichtsgebäude, Zimmer 26, ergebenst
kgeladen werden.
sTagesordnung: 1. Bericht des Vorstands über die Thätigkeit des Vereins.
; 2. Abnahme der Jahresrechnung.

3. Neuwahl des Vorstands-.
4. Die vom Herrn Ober-Präsidenten gewünschte Aenderung der Statuten.

OW- den 16s April 1896— Der Vorstand des Vereins.
Der Vorsitzende.

Wehowski.

Breslau-Warschauer Eisenbahn.
Fahrplan

vom 1. Mai1896.
 

 
 

 

 

  

Oels—Wili1elmsbrükk. Wilsiielmsbrück——Qels.

1. 3. 5. 2. 4. 6.
szg- szg- szgs S t at i o n e n. szgi szg— sza

1.—4. KI. 1.—4. Ki.

720 1148 72· ab Oels an 854 13 BE

786 124 722 Sessel 840 1249 822
757 1227 732 S Gimmel 820 1229 BE
810 1242 792 I Stradam 88 1216 8«1-
829 11 81_9 Gr.-Wartenberg 753 121 7:12
845 117 8‚3_6 Perschau 732 1141 729
95 137 892 Braun 717 1126 712
928 ‘21 929 Kempen 653 115 BE
944 217 X 925 Luiseuhof I 630 1038 Sz§

L 953 225 943 an Wilhelmsbriick ab 620 1028 eg,      
 

. Abdrücke des neuen Fahrplans sind vom 15. April ab auf unseren Stationen und
bei der nntcrzeichneten Direktion unentgeltlich zu haben.
k Oels, den 31. März 1896. Etteftton.

« Der am 1. Mai d. J. zur Einführung kommende PersonenzugsFahrplan des
Direktionsbezirls»Breslau wird vom 17. April d. J. ab in den Stationsbureaus des
Bezirks zur Einsicht ausliegen. Von demselben Zeitpunkt ab sind die Fahrpläne bei den
Fahrkarten-Ausgabestellen käuflich zu haben.

Breslau, den 9. April 1896. Königliche Elseubahudirektiou.
Weckmann.L

R Anf der Majoratsherrschaft Schickerwitz und den Dominial- und
ustical-Landereien Strehlitz werden in den Monaten April und Mai

vrrgistete Eier gelegt. Vor Aufnahme derselben und gefallenen
Raubwildes wird gewarnt.

Zier mtsvorfte er.
Pralhå von Puttkamlgr.

  

Kirchliche Nachrichten.
Am Sonntage Misericordias Domini

Gottesdienste in der evang. Schloßkirche zu Oel-s-
*) Frühgottesdienst 6 Uhr: Herr Diakonus Pätzold.
I) Hauptgottesdienst 9 Uhr: Herr Superintendent

Ueberschär.
*) Nachmittagsgotiesdienst 1% Uhr: Herr Archi-

diakonus Biehler.
Beichte 1/„9 Uhr: Herr Archidiakonus Biehler.

Jn der St. SalbatorsKirche
die 1. Brandpredigt.

Mittags 12 Uhr: Herr Diakonus Pätzold.
Wochengoitesdienft.

Donnerstag, den 23. April 1896, früh 81X2 Uhr:
Herr Superintendent Ueberschür.

Amtswoche: Herr Archidiakonus Viehler.

*) Eollelte für die Berliner Stadtmission.

Unentbehrlich für jeden Miether u.
Vermiether, Pächter und Verpächter,
um sich vor Strafe zu schützen:

Loeek, P. Reg.-Assessor.

Mieiiis n. Waailokrlräge
nach dem neuen Stempelsteuergesetz

vom 31. Juli 1895.
Ein allgemein verständlicher Weg-

weiser des seit dem 1. April in Kraft
bestehenden Gesetzes.

Preis 40 Pf.
Vorräthig bei A. Grüneberger s- co-

20 Mark Belohnung
erhält Derjenige, welcher den Thäter nach-
weist, der in den Eisdorfer Feldgräben an
der Galbitzer Grenze Anstandslöcher zum
Zweck der Wilddieberei gegraben hat.

Der Gutsvorstand Eisdorf.

Tüchtige

Maurergesellen
finden sofort dauernde und kohnende Ve-
schäftigung

II. Heinze, Maurermeister.

Wurzelechte Rosen
in drei der allerbesten Farben, zum Bepflanzen
von Gräbern, für Zimmer und zu Gruppen
geeignet,» ä Stück 10 Pf, Gatten-Primelu,
Stiefmutterchen, Neiken und Stauden-
Gewüchfe, sowie Erdbeerpflanzen der
allergroßfrüchtigsten Sorten sind zu den
erstaunlichst billigsten Preisen abzugeben bei
Paul Menge-hauen Kaiserstraße.

Marttpreis der Stadt Oels
vom 11. April 1896.
(für 100 Kilogramm)
WW

 
 

Weizen, weiß . . . 15 80 1b 40 14 80
„ gelb . . . 15 7o 15 so 14 60

Roggen ..... 12 10 11 80 11 50
Gerste ...... 13 —- 12 — 11 -—
Zafer ....... 12 —- 11 60 10 80
rbsen ...... 16 — -—- «- ‑‑‑ —-

Kartoffeln ..... 3 —- —— -— —- —-
eu ....... 5 — 4 60 —- —
troh(1009ilogranim) 4 —- — —- ‑‑‑ .-      




